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I n n l a n d.
L a i b a ch.

^ > h r e M a j < st 6 t, unsere ongcbcthete Kai
serinn, gewehnt, mit lündesmütterlicherSorg.
fält sich für AUts zu intereffiren, was dt«
össentlicke undPrivaterztehungdes weiblichen
Geschlechts im Kaisersiaate angeht, haben,
wie schon in einem frühern ArUkcl aus GrHz
gemeldet worden, auch die du Beinische
weiblich« Erziehungsanstalt daselbst mit A l '
lcrböchst D e r o Besuchs beglückt.

Vor: waren es zwei IUyrierinnen, I o .
sephlne Lepuschitz von Laibach und Louise
^ u p p 'aus Fmme, denen, (wie man aus
verlaßl cher QueUe erfährt) das beneidens.
werthe Loos zu Theil geworben, durch ibre
wetbltHen 3jrb<ne» di< Aufmerksamkeit der
E b e n e n V.onarckinn auf ^ch zu ziehen
und von ^hro Mojchät die Erste m't einer
goldenen ^r<ns!(hale. die Andere mit einer
goldenen Uhr sammt Kette beschenkt zu werden.

M ä h r e n .
Die Brünncr - Zeitung theiltfolaMde Be<

kanntmachun^z m:t:
Bereits nn April 'p,6 gedachten diese

Blatter der böchsicrfreulichen Aussicht, auch
w diesem, durch sewe geographische Lag?,
tzvrch seine Erzeugniße, durch so vjUe aus«

gezeichnete Manner, die ihm angehörten,
merkwürdigen Gouvernement, in Mahren
und Schlesien, eine Institution zu besitzen,
welche allenthalben den lautesten VeifaU,
und die nachdrücklichste Unterstützung unserer
weisen und väterlichen Staatsvenvaltunage«
funden , überaü Vaterlandsliebe durch Va-
terlandskunde desördtrt, in Ungarn und i n
Steicrmark bereits die herrlichste?'. Früchte g «
brackt hat, ein Mährisch-Schlesischts tan»
des - Museum. Sie gedockten des ersten An«
fangs, durch die überaus reichen Beitrage
des damab!;qen Hrn. Appellatwns-Präsi-
denten und Dderst-Laudkämmercrs, Joseph
Grafen von Aucrspcrg und des Hrn. Direk-
tors der k. l< VHhrlsch-Schlefischen GeftU-
sch f̂t deS Ackerbaues, dn Natur - und 3al^
dcssundc, Hugo ssranz Altgrafn zu Salm -
Neiffcrschnd. Viele Patrioten sicherten hi»
siorisches antiquarische, «aturhislorlsck'e,
physikal:<che, technologische und landwirth-
scl^ftlicke, auch Gcldbetttagc zu, die sür em
solches Unternehmen amuneitbehrlichsie- sind.

Der Herr Gouverneur, Gras v. M i n ,
rowSky, eifrig, beschäftigt mit diesem, für
die vaterlandii<5e Kunst und Industrie, für
die Nationalbildung und Natio,'4lekre un-
verkennbar böckst wichtigen Gegenstand, hat
jene Anfänge beharrlich verfolgt. Unsere,
von dem gelehrten I n n e und Auslande ch-
nnvol l ausgezeichnet? Gesellschaft zur, Hts



fkcberuttg tzes Ackerbauss^ hsr Nütne - unb
Landeskunde, zählt? die Gründung eines
Landesmuseums unter ihrestatuarischen Pfiich-
ten. Das Grundgebrechen des Mangels ei-
nes angemessenen Lokals aber hoben des Her-
ren Kardinals Fürst «Erzbischofs von O l -
mütz Eminenz und das allezeit getreue Me<
tropolitankapitel r>on Olmätz, als unvergeß-
liche Wohlthäter der gesammten Provinz für
Gegenwartllnd Z'lkanft, durch die Ueberlas-
snng des Bifchoföofes in B r u n n , so daß
dieser schönen Anstalt und durch sie den bei-
den Provinzen Mauren und Schlesien die
erfreulichsten Aussichlen blühen.

Se. Majestät der Kaiser geruheten die
diehfällige Anträge des Herrn Landes-Gou-
verneurs zu genehmigen, die Ucberlassuug
des Olmützer Bischofhofes, jedoch mit der
ausdrücklichen Wtdmung für den obeit aus-
gesprochenen Aweck, als oberster Lehensherr
zu bestätigen, und unserem Museum die bis«
her emzige Auszeichnung zu gewähren , Al«
lerhöchsidero Namen zu führen. Welcher mäch«
tige Sporn des edelsten Wetteifers zur
Aufnahme des Franzens - Museums liegt nicht
d a r i n , daß unser allei-gnadigsier Kaiser und
Herr selbes zu einer persönlichen Nngelege:,
heit erhoben, und sich Höchstselbst hierdurch
zum obersten Schutzherren dicser vaterländi-
schen Anstalt allergnadigst erklärt haben?
Es wurde die besondere Allerhöchste Zufrie-
denheit S r . Eminenz dem Herrn Kardinal
und dem hochwürdigen Domkapitel, und eben
so allen denjenigen bekannt gemacht, die ducch
Gaben oder Bemühungen thätigen Theil dar«
an nehmen. Das Museum wird umfassen:
vaterländische Geschickte und Alterthums'
künde, Statistik» Naturhistoric, Mysik und
Mathematick, Cbemie, praktische kandwirtb-
schaft, entlich dis für das fabrikreiche M ä h -
ren so wichtige Technologie. Der Herr Gou«
verneur wird in Kurzem eine alles dieses mi t
der nöthigen Umstandl chkeit umfassende all»
gemeine Bekanntmachung erlassen.

(W. Z )
A u s l a n d .

D e u t s c h l a n d ,
I^n der am >3.Nov. gehaltenen neun und

Vierzigsten Sitzung eröffnete Präsidium: Ein«

sorgfältige Prüfung der von der hohen Bundes«
Versammlung disher gefaxten Beschlusse,
im Vergleiche mit der genehmigren Reldefol-
ge der Geschäfte, gcwahri uns die Ueber-
zeugung, daß ausser denjenigen bereits zur
Berathung ausgesetzten wichtigen Gegenstän«-
den, worüber wir den Instruktionen, wie
Präsidium tu dem Vortrage der fünf und
vierzigsten Sitzung anzudeuten die Ehre hat-
te, unverwcilt nun mtt Vcrlassigkeitentge-
gensehen , und ausser denjenigen, worüber
die Vortrage ohnehiu schon bereit l iegen,
oder demnächst zur Reife kommen, die mei-
sten übrigen die In i t i a t i ve nunmehr theils
von den Vorarbeiten der ernannten Kommis,
sionen, theils von den Erklärungen der be-
treffenden Regierungen erwarten, welche ein
oder der andere Gegenstand näher angeht,
wetzwegcn Präsidium der eigenen Wahl der
Herren Bundesgesandten anheimgibt, mi t
welchen Gegenständen dieselben vorangehen,
und in welcher beliebigen Ordnung ihne«
gefällig seyn wol le, solche vorzudringen.

Präsidium, welches diese Gegenstände i s
der vertraulichen Besprechnng näher zu be-
zeichnen bemüht w a r , g laubt , ausser den
oben im Allgemeinen begriffenen, nahment-
lich auf folgende aufmerksam machen zu
müssen, welche in Bälde der Berathung der
hohen Bundesversammlung zu unterwerfen
w ä r e n , a l s :

z) Die staatsrechtlichen Verhaltnisse der
mediatisirten vormahligen Reichstände, unab-
hängig jedoch von der Berathnng über die
ibWn zu verleihenden Cur i i?stim-nen. 2) Ber

.HMtszustand des vormahligen Reichsadels in
den Deutschen Bundesstaaten. 3) 2 ie ver-
schiedenen Reklamazionm, welche die Ver-
fassung der freien Stadt Frankfurt betreffen.
Dahin gehören: i i) die Vorstellung der ka-
tholischen Gemeinde, weg"?, Sicherstcllung
ihrer verfassungsmäßig".! Verhältnisse; n )
die Beschwerden der altadeligcm Geschlechter
Limburg und Frauenstein, wcge" Besetzung
e'miger Natbsstellm; c) die Beschwerde der
israclltischw Gemeinde zu Frankfur t , Ver-
fnssungs.-Verhältnisse betreffend. 4) Die E in -
führung gleichförmiger Verküguügen über
die Preßfreyheit und geqen den Nachdruck.
5)Penswnswesen der MttMdcr des Deut-



schsn ilfch Ioöanniter-Ordms. 6)N?:chskaM'-
«isrgcrichtliche Pensionssache; Tepositenwe,
sty; Akten Auslieferung. 7) Reklamazwuen,
d'.e transrhenazusche Sustentaz'ons Angele-
genheit betreffend. 3) Gesuch der Nhem-
Psalzlschen Staatsgläubiger I^tt. 0 . 9) Des
Kur . und Oberrheinischen Kreises Schulden,
und Pensionswesen. 10) Pensionswesen der
Rheinpfälzischen Staatsdiencr.

Sämmtliche (stimmen traten dem Prasi-
h<al> Antrage bei, daber Beschluß: daß die
vorgetragene Ordnung der Geschäfte im AU.
acmeineu angenommen werde.

Ferner zeigte Präsidium an: Se^ Ma j .
der Köstig von Würtemdsrg hätten an die
GtcUe des Hrn. ^»taatsminisiers, Graftn
v. Mandclswb, den Hrn. OtHatsminister,
Fceynerrn v. Wangenhsim, zu Höchstihrem
Bundesgesandten ernannt 5 welcher sich vers
mnulst'Vollmacht, M Stuttgart den in .
Nov. 18»?/ gehörig legimirt habe.

W ü r t e m b e r g.
Zu Stuttgart <st unterm,8. November

<ine Reihe organischer Verordnungen von
hoher N i c h t i g k e i t erschienen , folgenden
Inhalts-, l. Es soll für die Grundsteuer
ein neues Kataster aufgenommen, auch für
die Besteurung der Häuser in den Städten,
und der Gewerbswdustrie , andere Normen
angeordnet werden. Der König,st entschlos-
sen, durch theUwcise Aufbebuug von Milde-
rung der sogcuam^en Feudalabgadcn die7̂ es»
seln zu z?idrechen,durch welche thcllö die person-
llche^ eih^<g flhrdet, t^ei!s die Vervollkomm-
nung vcr Landessult.ir gehemmt wird. Die
allgemeinen Grundsätze hierüber werden fest-
gesetzt , und übrigetls auf ein besonders hle:--
üöer erschienenes Edikt Bezug genommen.
Die Eigcnchnmsrechte sollen möglichst ge-
schont, und das Interesse der Berechtigten
mit jenem dcr Pflichtigen, und mit denjeni-
gen Rücksichten ver.nnigtwcrden, wclckcder
König dem Wohl des Ganzen schuldig ist.
Vorläufig werden die Abladen w?gen persön-
licher Leibeigenschaft sogleich aufgehoben ; der
König hofft d«e Stannnmietbe, den Ge'
siütsdcurag und di? StaZ'kossengelder; die
Hundetare, die Accise von der Viclwst,
de, Vittuatien/ Icld und Gartenfrüchtcu und

Marttwaaren, mit Ansang des Etätsjabrs
erlassen , untz nrä) widere Abgaben crmäßl-
genzn tonnen - ^ 1 . Di? persönliche Lelbet-
genj'chaftlvird vom,, ^an. I8.3 im ganzen
Umfange des Königreichs oufgehobcn; dle
Lehendarkelt der Bauerngüter wird unter
gewissen Bestimmungen, als aufgehoben be-
trachtet. Die jährlichen Grundadgabenf,
Laudemien , Tbeilgebüblen lc. werden in d̂ n«
Maaße für ablösbarerklart, als die allmähs
lig sich entwickelnden Bedürfnisse dcr Unter-
thanen solches erfordern. Die Drohnen wer-
den, insofern sie Überbleibsel vormaliger
persönl. Leibeigenschaft sind , aufgehobeNf.die
auf Grundeigcnthum radizirtcn für^aolös-
lick> «rklärt. Ungemcssene Frohncn sind un-
gesetzlich. — M . Dcr König bringt sowohl
den Betrag der Staatsschuld, als die Ver-
wendung dcr zu ihrer Abtilgnng bestimmten
Fonds, ohne Rückhalt zur öffentlichen Kennt-
niß , um Staatsgläubigcr von der Treue
mit welcher die ihnen gegebenen Zusicherun-
gen erfüllt worden sind, die Unterthans,»
aber von der Nothwendigkeit fortgesetzter
Anst rcngüngen zu überzeugen. Die Staats-
schuld betragt im höchftenAnschlage 29,913,5«4
fi. ^0 kr. 2 h l . , zu deren Verzinsung jähr-
lich eine Summe von 2,7uo,«on fi. erfodcc?
lich ist. Der König hofft , daß sie in ^5
Jahren vollständig getilgt seyn wnd , wo-
rüber das Nähere in der Verordnung aus«
einandergesetzt ist. — lV. Der Köl,tg bat
beschlossen, dem Reiche neue angemessenere
'^erwaltungsformen zu geben. Es wnd in
vier Kreise getheil.: 3'cr Neckarkrcis; ,6
Oberäm tcr , Sitz der Negicrung und Finanz,
kammcr; Ludwigsburg; dcr Schwarzwald-
kreis , 7̂ Oderämter, Sitz dcr Regierung
un) Fii-.atizkammer; Rcutlingen; dct- I a r t -
kreis > i/; Obcrämter, Sltz der Regierung
und Finauzkammer; '̂  U'.vangen ; Foücufrcis,
Sitz der Regierung und Ftuanzlonnner;
Ulm, Stuttgart und Kanstatt crdaltcn ei-
ne besondere Direktion. Für Justizverwal-
tung erkalten je zwei Kreise einen ^rinü»
ualg<ricktsf)oj und ein Appclaüonsgericht.—
V. Neue Organisation der Verwaltungsbe-
hörden. Gcbeimer Rath, Departement der
Ir.stlz, des Innern, der 5,na<'zcli,c. —
V I . Anordnung «iuer besondern Behord«



als Staatskon trvlle. — V l l . Desgleichen
einer Odcr- Nechnungskamner. — V i U .
Neue Festsetzung dcr Besoldungen der
Staatsdiener. — IX- Normativ der ihnen
und ihren Wittwen auszusetzenden Pensionen.
— X . Errichtung einer Net-lrhatenkommis-
sion. — X I . Desgleichen einer Komnnssion
für das Ausstandswel'en. — Angehängt sind
die Personalernennungen für alle Departe-
ments, mit Einschluß der Provinzialbehör»
den. (B.v .T- )

F r a n k r e i c h .
Den isi. Nov. um 8 Uhr Abends empnng

der Königin demTbronsaale die große Depüt -
tion der Kammer der Dcputirte, ivelche eanf«
tragt war, S r . Majestät die von ihr gench»
migte Addresse zu über«ickett.

I n der Sitzung der Deputirtenkammer
vom i?. November legte der Su'gclbewah«
rer den Entwurfeints Gesetzes über die Frei-
heit der Presse vor. Dasselbe zerfallt in 2
Theile; der eine bezweckt die Sicherstellnng
der durch die Verfassung geheiligten Preß«
freiheit, indem er den Mißbrauch derselben
verbüthet, der zweite soll der Negierung jene
schützende Kraft sichern, welche ihr in dcr
letzten Versammlung der Kammer gegeben
worden ist, und die Umstände nachdem Vor-
trage des Siegelbewahrers noch i:,mer noth-
wendig machen. Der Art. 8 der Verfassungs-
Urkunde sagt: ,,Die Franzosen haben das
Recht, ihre Meinungen durch den Druck be-
fannt machen zu lassen, wenn sie sich nach
den Gesetzen richten, wklche den Mißbrauch
dieser Freiheit Verbindern sollen." Alle Gut<
denkenden haben erkannt, daßdieFreiheitder
Hressenicht unumschränkt seyn könn,, wenn
nicht vorher ein allerdings nicht leicht zu ent«
werfendes Gesetz unabänderlich die H^ehun-
gen und Verbrechen bestimmt, welche verhü?
jhet werden müssen. ,

,,Ihnen, meine Herrn," fu^r der Sie«
gelbewahrer fort , ,,brauche ick nicht erst oie
Wohlthaten der Presisreiheit zu schiideru.
Bürger.' Sie;able', sie zu Ihre?, tbeu -̂sten
Rechten! Sie wissen aber auch, wie s^r
d« öffe«Uiche Sicherheil und die Ehre Ihrer

Mitbürger fordern, dem Mißbrauche den
selben vorzubeugen." Der Rednercntwickelte
»̂un d<e nachtheilipen Folgen einer unume

schrankten Preßfreiheit ohne Verantwort«
lichleit, ,md zcigte, daß das sicherste M i t -
tel , jcden üblen Gebrauch derselben zu verbin»
d<rn , ein») Keife vo» VcrantworUichkeit sei,
welche UcoclwoNcildln jede Hoffnung benü^?
me, sich d'c Strafe entziehen zu können«.
Denlnach so>l̂ f'. in Frankreich bekannte und
ansässiae V<rfisser einer ^rncklchrift, oder
der Uedersetzer eines Werkes dessen fremder
Verfasser nickt erreicht werden kann, für dcn
Inhalt verantwortlich seyn. I n Erman-
qclur.g dê - Vcrfassers oder Uebersetzers la-
stete dic Verantwortlichkeit auf dem Heraus?
geber, auf dcm Drüber, oder endlich auf
dein Buchhändler und Allen, die cin solches
Werk verkaufen oder verbreiten. l><cse Ver«
antworüichkeit ist solidarisch, sobald der
Inhalt und dic Vekanntmachung dieses Wer-
kes sich zu einen» Verbrechen eignet. I m
Allgemeinen soll man einen Mißbrauch dcr
Preßfreiheit nicht eher alZ vochatiden anlich--
M'n können, als bis das Werk wirklich in
Druck erschiencn ist; jcdocl) soll schon der
bloße Versuch strafbar seyn, wenn er durch
äußerlicke Handlung an den 3ag^gelegtwor-
den ist, und einen Anfang der Vollziehung,
zur Folge gebabt bat, welche nur d'̂ rch
zu allige, außer dcm Willen des Angeklag-
ten liegende Umstände verhindert worden ist.
Was Tageblätter betrat, schloß dieser Vor«
traa, so säbe die Legierung sich genöthigt,
noch bis >3"i dl< Aufsicht in Anspruch zu
nehmen, welche die Kammer ihr im vorigen,
Jahre eingeräumt bäne»

I n dem Sinne.wurde nun cin kön. G«-?
setz in 27 Artikcln dcr Kammer übergeben.
Der Präsiden t befabl, daß dieser Geselzror»
schlag gedrückt, verthnlt, und an die betref--
fev»dea Ausschüsse oecanesen werden solle.

(W. Z)

Wechsel-Cours in Wi en
am 3. Dfcen'.ber 1817.

Convclttiouvünmze von Hundert- 29? i f ^


